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Beschlussübersicht 
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen) 

 

Beschlussvorlage 
Gemeinde Dorf Mecklenburg 
 
Federführend: 
Hauptamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV01/2008-085 
öffentlich 
 
21.02.2008 
Bürgermeister 

Wahl eines Mitgliedes in den Bodenausschuss 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 12.03.2008 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg  

 
Beschlussvorschlag: 
Auf der Grundlage des § 36 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2004 ( GVOBl. S. 206 ) 
schlagen die Fraktionen der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg vor,  
 
 Herrn/ Frau ______________________________  als sachkundigen Einwohner  
 
in den Bodenausschuss der Gemeinde zu wählen. 
 
 
Sachverhalt: 
Die Wiederbesetzung erfolgt für den Verstorbenen Horst Ramm. Er war im Bodenausschuss 
als sachkundiger Einwohner tätig. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Das gewählte Mitglied erhält für die Teilnahme an den Bodenausschusssitzungen ein 
Sitzungsgeld von jeweils 30 Euro. 
 
 
Anlage/n: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
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Beschlüsse:  

12.03.2008 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg 
  
Herr Reabricht erhält das Wort. 
Herr Helfried Wendt aus Karow wird vorgeschlagen. 
 
Beschluss: 
Auf der Grundlage des § 36 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2004 ( GVOBl. S. 206 ) 
schlagen die Fraktionen der Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg vor,  
 
 Herrn Helfried Wendt   als sachkundigen Einwohner  
 
in den Bodenausschuss der Gemeinde zu wählen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15  
davon besetzte Mandate: 15 
davon Anwesende: 11  
Ja- Stimmen: 11  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V:  
 
 
 
 


